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Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplanes Nr. 24 „Vor dem Dorfe“ im Ortsteil Berka der Stadt Sondershausen 

werden ersatzlos aufgehoben.  
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1. Die Planzeichnung des Vorhaben- und Erschließungsplanes  mit allen zeich-

nerischen und textlichen Festsetzungen des Vorhaben- und Erschließungs-
planes Nr. 24 „Vor dem Dorfe“ im Ortsteil Berka der Stadt Sondershausen ist 
den Unterlagen der Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes als 
Anlage 1 der Begründung beigefügt. 

 
2.  Der Geltungsbereich der Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungspla-

nes Nr. 24 „Vor dem Dorfe“ (OT Berka) der Stadt Sondershausen wurde mit 
hinreichender Genauigkeit aus dem rechtskräftigen Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan übernommen.  
Er überlagert den Geltungsbereich des bislang rechtskräftigen Vorhaben- 
und Erschließungsplanes Nr. 24 „Vor dem Dorfe“ im Ortsteil Berka der Stadt 
Sondershausen in allen seinen Teilen. 
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1.  AUFSTELLUNGSBESCHLUSS GEM. § 2 (1) BAUGB 

Aufstellungsbeschluss durch den Stadtrat Sondershausen   am 28.09.2023 

 

  Ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses  

im Amtsblatt    vom 24.11.2023 

 

        

2.  FORMELLE BETEILIGUNG GEM. § 3 (2) / § 4 (2) BAUGB 

(Beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB) 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Stadtrates zum 
Planentwurf gemäß § 3 (2) / § 4 (2) BauGB   am 26.09.2024 

 

  Ortsübliche Bekanntmachung der formellen  

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB im Amtsblatt   vom 25.10.2024 

 

  Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB  28.10.2024 bis 29.11.2024  

  Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (2) BauGB  28.10.2024 bis 29.11.2024 

 

        

 

 

 

  

    

 

 Sondershausen, den  Unterschrift    Siegel  

        

        

        

3.  ABWÄGUNGS- UND SATZUNGSBESCHLUSS  

gemäß § 10 BauGB   am 08.05.2025 

 

        

  Mitteilung Abwägungsergebnis   am 03.06.2025  

        

   

     

 

 Sondershausen, den  Unterschrift    Siegel  

        

 
        

4.  GENEHMIGUNG 

mit Bescheid des Landratsamtes Kyffhäuserkreis   vom  

 

        

   

     

 

 Sondershausen, den  Unterschrift    Siegel  

        

 
        

5.  AUSFERTIGUNG 

Die Satzung über die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 24 „Vor dem Dorfe“ (OT 
Berka) der Stadt Sondershausen, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 1) und den Textlichen Festset-
zungen (Teil 3), wird hiermit ausgefertigt. 

 

        

   

     

 

 Sondershausen, den  Unterschrift    Siegel  

        

 
 
 
 
 
 

 
        

6.  IN KRAFT TRETEN 

Nach Bekanntmachung der Genehmigung  

im Amtsblatt    vom  

 

  in Kraft getreten      

        

   

     

 

 Sondershausen, den  Unterschrift    Siegel  

        

 
        

 Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen innerhalb des Geltungsbe-
reiches mit dem Liegenschaftskataster  

 

nach dem Stande vom ..............................    übereinstimmen. 

 

        

   

     

 

 Artern, den  …………………………………………………  Siegel  

  Landesamt für Bodenmanagement  

und Geoinformation   

 

        

 

Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme 
erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann. 
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